
Erklärung zur Unternehmensführung und  
Corporate Governance Bericht 
 
Um das Vertrauen in die Unternehmensführung deutscher börsennotierter Gesellschaften zu 
stärken, wurde der Deutsche Corporate Governance Kodex verabschiedet. Vorstand und 
Aufsichtsrat der TTL AG messen den Grundsätzen des Kodex große Bedeutung bei. 
Verantwortliche und transparente Corporate Governance gewährleistet eine nachhaltige, 
wertschaffende Unternehmensleitung und –kontrolle.  

Vorstand und Aufsichtsrat geben jährlich eine Entsprechenserklärung ab, in der erklärt wird, 
dass den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der jeweils gültigen 
Fassung entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden 
oder werden;  Abweichungen von den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance 
Kodex werden in der Entsprechenserklärung begründet.  

Organe der Gesellschaft 

Die Organe einer deutschen Aktiengesellschaft sind die Hauptversammlung, der Vorstand 
und der Aufsichtsrat. Die Aktionäre nehmen ihre Mitverwaltungs- und Kontrollrechte auf der 
Hauptversammlung wahr. Jede Stammaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 
Die Aktionäre der Gesellschaft werden mit der Einladung zur Hauptversammlung über die 
einzelnen Tagesordnungspunkte und die Beschlussvorschläge von Vorstand und 
Aufsichtsrat informiert. Auf der TTL AG Internetseite werden die Unterlagen zur 
Hauptversammlung veröffentlicht. 

Entsprechend dem deutschen Aktienrecht verfügt die TTL AG über ein duales Führungs-
system. Das bedeutet, Leitungs- und Kontrollorgan sind klar getrennt. Leitungsorgan der 
Gesellschaft ist der Vorstand, der vom Aufsichtsrat bei der Unternehmensführung überwacht 
und beraten wird. Eine gute Unternehmensführung setzt eine vertrauensvolle und effiziente 
Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat voraus. Dazu ist eine offene Kommuni-
kation und enge Kooperation von besonderer Bedeutung. Der Vorstand informiert den 
Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen. Alle Geschäfte 
und Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung sind, werden 
in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat abgewickelt. 

Der Vorstand der TTL AG besteht aus einem Mitglied, Herrn Dr. Wolfgang Gillmaier. 

Der Aufsichtsrat wird vom Vorstand in Strategie und Planung sowie in allen Fragen von 
grundlegender Bedeutung für das Unternehmen eingebunden. Der Aufsichtsratsvorsitzende 
koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat, leitet dessen Sitzungen und nimmt die Belange des 
Gremiums nach außen wahr. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat zeitnah und um-
fassend schriftlich und telefonisch sowie in den stattfindenden Aufsichtsratssitzungen über 
die Geschäftsentwicklung und die Lage des Konzerns. Bei wesentlichen Ereignissen wird 
gegebenenfalls eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung einberufen. Für seine Arbeit hat 
sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung gegeben. Der Aufsichtsrat fasst seine Be-
schlüsse in der Regel in Sitzungen. Sie können auf Anweisung des Aufsichtsratsvor-
sitzenden auch in Telefonkonferenzen oder außerhalb einer Sitzung durch mündliche oder 
telefonische Stimmabgabe oder Stimmabgabe in Textform gefasst werden. Beschlüsse 
können auch durch eine Kombination von Stimmabgaben in Sitzungen und anderen Formen 
der Stimmabgabe zustande kommen. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte seiner Mitglieder an der Abstimmung teilnimmt. Beschlussfassungen des 
Aufsichtsratsgremiums werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst, soweit nicht das Gesetz eine andere Mehrheit vorschreibt. Die Aufsichts-
ratssitzungen werden protokolliert, das Protokoll wird vom Aufsichtsratsvorsitzenden 
unterzeichnet. Beschlüsse, die außerhalb von Sitzungen gefasst werden, werden ebenfalls 
schriftlich festgehalten. Eine Kopie des Protokolls bzw. des außerhalb der Sitzung gefassten 
Beschlusses wird unverzüglich an alle Mitglieder des Aufsichtsrats versendet.  



 
Dem Aufsichtsrat gehören drei Mitglieder an.  
Herr Klaus Kirchberger (Vorsitzender) 
Herr Klaus W. Schäfer 
Herr Dr. Daniel Schütze 
 
Transparenz – Kommunikation mit dem Kapitalmarkt und Rechnungslegungs-
grundsätze 
 
Auf unserer Homepage www.ttl-ag.de werden alle relevanten Unternehmensinformationen 
publiziert und dauerhaft zugänglich gemacht, so auch Jahres- und Zwischenberichte. Im 
Bereich Investor Relations veröffentlicht die TTL AG auch die aktuelle Erklärung zur 
Unternehmensführung, eine Übersicht über die unternehmensspezifische Umsetzung des 
Corporate Governance Kodex sowie ein Archiv der Entsprechenserklärungen. 
 
Regelberichterstattung und Ad-hoc-Publizität 
Im Rahmen der Jahres- und Quartalsberichterstattung werden viermal im Geschäftsjahr die 
entsprechenden Berichte veröffentlicht. 
Ad-hoc Meldungen werden im Internet unverzüglich zugänglich gemacht. Ebenso wird das 
jährliche Dokument auf der Internetseite veröffentlicht. 
 
Finanzkalender 
In einem Finanzkalender werden die wichtigsten Termine des Unternehmens veröffentlicht. 
 
Rechnungslegungsgrundsätze 
Die Rechnungslegung der TTL AG erfolgt nach Grundsätzen der internationalen 
Rechnungslegung IFRS (International Financial Reporting Standards). Der Jahresabschluss 
der TTL AG als Konzern-Muttergesellschaft wird nach den Rechnungslegungsvorschriften 
des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt. Beide Abschlüsse werden von einer 
unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und testiert. 
 
Vergütungsstrukturen des Vorstands 
 
Der Vorstand der TTL AG steht neben seiner Organfunktion auch in vertraglicher Beziehung 
zu der Gesellschaft. Für den Abschluss des Dienstvertrages mit dem Vorstand ist der 
Aufsichtsrat zuständig. Im Vertrag sind die Rechte und Pflichten der Vorstandsmitglieder 
festgelegt, unter anderem auch die Vergütung. 
 
Die Vergütung des Vorstands besteht aus fixen und variablen Bestandteilen. Die variablen 
Bestandteile können maximal T€ 30 betragen und liegen im Ermessen des Aufsichtsrats. Im 
Geschäftsjahr 2015 wurde weder eine fixe noch eine variable Vergütung an den Vorstand 
bezahlt. Die Gesamtbezüge des Vorstands betrugen im Jahr 2015 T€ 0. Der Vorstand hat für 
das Geschäftsjahr 2015 auf eine Vergütung verzichtet. 
 
Vergütungsstruktur des Aufsichtsrats 
 
Nach der Satzung der TTL AG erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats eine fixe Grund-
vergütung. Variable Vergütungen werden nicht gewährt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
erhält das Doppelte der fixen Grundvergütung. Aufsichtsratsmitglieder, die nicht das gesamte 
Geschäftsjahr im Amt waren, erhalten jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit ein Zwölftel 
der Vergütung. Im Jahr 2015 lagen die Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder bei insgesamt  
T€ 0. Die Aufsichtsratsmitglieder haben für das Geschäftsjahr 2015, auf eine Vergütung 
verzichtet 


